
Typen von Omnibussen und Lastkraftwagen mit vielfältigen Einsatzmög
lichkeiten in leistungsfähigen volkseigenen Kraftverkehrsbetrieben zu 
konzentrieren, deren Aufgabe es ist, den Hauptanteil der Straßentransporte 
zu bewältigen.

Mit der steigenden Produktion des LKW W 50 und seiner Verwendung 
im Inland wird es möglich sein, eine Typenbereinigung und Verjüngung 
des Laftkraftwagenparks durchzuführen und gleichzeitig die Ersatzteilwirt
schaft wesentlich zu vereinfachen. Zur Instandhaltung des ständig zuneh
menden Kraftwagenparks ist ein Netz von modern ausgerüsteten War- 
tungs- und Reparaturstätten zu schaffen, wobei weitgehend zu industriellen 
Methoden der Pflege und Instandsetzung überzugehen ist.

Die Entwicklung im Kraftverkehr erfordert, die Mittel und Kapazitäten 
im Straßenbau vorrangig für den Ausbau des Autobahnnetzes bei Siche
rung einer hohen Qualität der Straßenbauarbeiten zu verwenden. Das setzt 
die Überwindung der jetzigen Zersplitterung der Baukapazitäten und 
Investitionsmittel und eine starke Konzentration der Investitionen auf 
diese Hauptaufgabe und die Anwendung moderner industriemäßiger Pro
duktionsmethoden im Autobahnbau voraus.

Bisher wurden ungenügende Anstrengungen zur Sicherung des notwen
digen Vorlaufs in der Projektierung, in der Baumaterialienproduktion und 
in der Beschaffung hochproduktiver Straßenbaumaschinen unternommen. 
Das Ministerium für Verkehrswesen sowie das Ministerium für Bauwesen 
müssen im Zeitraum bis 1970 systematisch die Voraussetzungen schaffen, 
daß ab 1970 der zügige Bau der Autobahnabschnitte Leipzig—Dresden, 
Berlin—Rostock und Halle—Magdeburg erfolgen kann. Damit bauen wir 
das Grundnetz von Autobahnen in mehreren Etappen, unter Berücksich
tigung der prognostischen Anforderungen, systematisch aus.

Im Bezirks- und kommunalen Straßennetz sind bis 1980 vorrangig 
durch stärkere Nutzung örtlicher Reserven und Anwendung neuer Bau
weisen, wie Bodenstabilisierung und dergleichen, Maßnahmen zur Erhal
tung des Befahrbarkeitszustandes unter besonderer Beachtung des Berufs
verkehrs durchzuführen.
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